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RS OGH 1979/1/16 4Ob554/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.01.1979

Norm

ABGB §1014

ABGB §1295 IIf7a

SchG Art3

Rechtssatz

Die Verwahrung von Scheckformularen in der Lade eines Schreibtisches, der sich in einem durch zwei tosische

Schlösser gesicherten Büroraum be7ndet, muß als ausreichende, den an die Sorgfaltsp9icht des Kontoinhabers

vernünftigerweise zu stellenden Anforderungen durchaus entsprechende Vorsichtsmaßnahme angesehen werden.
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